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der Religion des Baters gu erziehen ſeien, damt der Religions⸗Unterſchied Iu der Familie nicht verewigt werde. Es verblieb aberbei der Beſtimmung des 7 daß kein ritter ein Recht hat, denEltern widerſprechen, ſolange ſie ber den ihren Kindern zutheilenden Religions⸗Unterricht einig ind Uneheliche Kinder werdenin der Religion der Mutter Unterrichtet. Vom Jahre an hatjedes Kind volle Freiheit un der Wahl der Religio Stirbt nunder ater, ſo hört nach der Interpretation des ammergerichtes inBerlin, der oberſten Inſtanz,
hat wieder die Anordnun

die Einigkeit der Eltern auf und CS

des Vaters Platz aß die Kinder an der Religion
zu unterrichten In Nur eine Ausnahme gibt eS nachdem Geſetze (§ 82 des Landr.). Hat der verſtorbene Vater ſein Kinddas letzte V  V.  ahr vor ſeinem ode in der Religion der Mutter Uunterrichten laſſen, ſo muß der Unterricht fortgeſetzt werden. nd nachder Entſcheidung des HKammergerichtes, welches auf die DeclarationBezu nimmt, müſſen dann auch die andern Kinder, die noch nichtſchu

1

10 aren beim ode des Vaters, in derſunterrichtet werden. So wurde noch Det 1887 In einem

elben Religion
beſtimmten Falle entſchieden. Am ſelben Oet iſt auch eine Ent⸗ſcheidung vom Kammergericht erfolgt, welche das modificirt;C8 wurde entſchieden, daß die Declaration Platz greifen dürfe,wenn dadurch da religib und moraliſche bh des Kindes nichtgefährdet ird und darn ach In einem Falle, das In eineskath Vaters vom proteſtantiſchen Großvater proteſtanti Erzogenwurde und länger roteſt Religionsunterricht erhalten atte, der
utſcheid gegeben, daß eS dabei zu verbleiben habe Es El In
über die religiöf
dem Beſchluſſe, „daß das Vormundfſchaftsgeri die EntſcheidungErziehung der Kinder nicht ohne Rückſicht auf dasreligiöſe und dadurch mitbedingte moraliſche ohl der Mündel reffendarf.“ So wird viel davon abhängen, was jeder Vormundſchafts⸗richter Unter religiöſem Wohl E  6  7 denn darnach wird Er entſcheiden

XVIII (Beſtimmungen Üüber den Religions⸗Unter⸗ich tn Preußen.) Da nun In Preußen, wie in Oeſterreich,der Kampf Am die Schule begoöonnen hat, wollen ir die preußiſchenBeſtimmungen über den Religions⸗Unterricht mn den Volksſchulenkurz aufzählen, damit man erkenne, wie ſehr eine Aenderung nou Obſchon 8 In Art 2 der Verfaſſungsurkunde ei daß dieLeitung 67  — Religions⸗Unterrichtes den Religions⸗Geſellſchaften 3uſteht, wurde dieſes Recht doch in der Culturkampfszeit illuſorigemacht durch Geſetz 11 März nd beſonders durch dasReſerip des Miniſters Falk vom Febr 876 In dem erſternvurde beſtimmt Im 77  nter Aufhebung aller n einzelnenLandestheilen entgegenſtehenden Beſtimmungen die Aufſicht
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über alle öffentlichen und Privat-Unterrichts⸗ und Erziehungs⸗
Anſtalten dem Staate Demgemäß handeln alle mit dieſer Auf
icht betrauten ehörden und Beamten Im Auftrage des Staates.“
Früher man der Kirche ein Mitaufſichtsrecht gewährt und
dies durch Ernennung der Pfarrer und Geiſtlichen 3u Kreis⸗ und
Local-⸗Schulinſpectoren bethätigt. Noch mehr grif dann der Miniſter
Falk Urch ſein Reſeri Febr. Iun die Rechte der
Kirche ein. Derſelbe beſtimmte in Betreff des Religions⸗Unterrichtes
gleich In Nr „Der ſchulplanmäßige Religions⸗Unterricht wird
n der Volksſchule von den vom Staate azu berufenen oder zu
gelaſſenen Organen Inter einer Aufſicht ertheilt.“ Noch unerträglicher
iſt Nr 25 wo beſtimmt wird, daß dort, 0 ein Geiſtlicher den
Unterricht Im Katechismu hat, 68 Inter der Vorausſetzung dabei
bleiben kann, „daß der Geiſtliche In Bezug auf ſeine Stellung
3 Um I der Schulaufſichtsbehörde kein Bedenken erregt und
allen reſſortmäßigen Anordnungen derſelben, insbeſondere hinſichtlich
der Lehrbücher, der Vertheilung de  8 Unterrichtsſtoffes auf die ein-⸗
zelnen aſſen, det Schulzucht und pünktlichen Innehaltung der
Lehrſtunden, pflichtmäßig entſpricht.“ Wenn nun ern Geiſtlicher
Religionsunterricht ertheilen ſoll, ſo mu das jedesmal demI
iuſpector mitgetheilt werden d dieſer 8 dann beim Landrath
Infrage, ob derſelbe Bedenken erregt. U wird noch eingeſchärft,
daß Ul den kirchlichen Beicht und Communion⸗-⸗Unterricht der
ulplanmäßige Unterricht nicht Iu unzuläſſiger Weiſe beeinträchtigt
werde, und vorgeſchrieben, daß „jede Verkürzung des ſchulplanmäßigen
Unterrichts, welche auf einen beſtimmten eitraum erfolgen ſoll, um
dem gedachten kirchlichen Unterricht den gewünſchten Raum zu ver

affen, einer Genehmigung der königl. Regierung bedarf.“ De
halb kann man für die Beichte keine Befreiung vom

Unterricht erhalten.
Es iſt klar, daß dieſe Verfügung die E der Kirche charf

verletzt und esha große Entrüſtung hervorrief; E proteſtirten
gleich agegen die Pfarrer der Diöceſen Münſter und Paderborn,
ihnen olgten die rheiniſchen Katholiken Iu einer Eingabe den
Kaiſer 1877, dann die Schulgemeinden Weſtfalens, die Katholiken
Schleſiens. Als Falk abgedankt, petitionirten wieder der Cleru der
Diöceſe ünſter 1879, der Clerus von Trier auch 1879 U eit⸗
dem wurde das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die andern Cultur  *
kampfsgeſetze zu beſeitigen; jetzt, das In etwa geſchehen iſt, tritt
die ein, die E der Kirche auf dem Gebiete der Ule

Kzurückzuerobern.
XIX Endultum asservandi Euüucharistiae Sacramentum.)

Es gibt viele Kapellen, welche die Criterien eines Oratorium


